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Norm

StPO §79 Abs2

Rechtssatz

Wenn eine Partei nicht vertreten ist, ist an sie zuzustellen; wenn eine Partei vertreten ist und sie in einer

Rechtsmittelanmeldung die Zustellung der Entscheidung an ihren Vertreter begehrt, muß die Ausfertigung (Abschrift)

der Entscheidung dem Vertreter zugestellt werden, um mit Rechtswirksamkeit zugestellt zu sein. Eine an die Partei

erfolgte Zustellung kann in einem solchen Fall nicht die Wirksamkeit haben, daß die Rechtsmittelfrist vom Zeitpunkt

der an sie selbst erfolgten Zustellung zu laufen beginnt.

Entscheidungstexte

5 Os 326/55

Entscheidungstext OGH 25.03.1955 5 Os 326/55

Veröff: JBl 1955 H20,529

9 Os 87/60

Entscheidungstext OGH 15.03.1960 9 Os 87/60

nur: Wenn eine Partei nicht vertreten ist, ist an sie zuzustellen; wenn eine Partei vertreten ist muß die

Ausfertigung (Abschrift) der Entscheidung dem Vertreter zugestellt werden, um mit Rechtswirksamkeit zugestellt

zu sein. (T1)

12 Os 111/67

Entscheidungstext OGH 21.09.1967 12 Os 111/67

nur T1

12 Os 138/72

Entscheidungstext OGH 05.09.1972 12 Os 138/72

nur: Wenn eine Partei vertreten ist muß die Ausfertigung (Abschrift) der Entscheidung dem Vertreter zugestellt

werden, um mit Rechtswirksamkeit zugestellt zu sein. (T2)

9 Os 158/75

Entscheidungstext OGH 28.01.1976 9 Os 158/75

11 Os 117/92

Entscheidungstext OGH 03.11.1992 11 Os 117/92

nur T2

15 Os 132/92

Entscheidungstext OGH 12.11.1992 15 Os 132/92

nur T2
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